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Das kostet die Restabfallentsorgung:

1.	 Grundgebühr pro Monat

Restabfallsack 80 Liter	 4,65 €
Restabfallbehälter 120 Liter	 4,65 €
Restabfallbehälter 240 Liter	 9,30 €
Restabfallbehälter 1.100 Liter	 42,62 €

Restabfallbehälter 120 Liter	 3,75 €
(1-Person-Grundstück)

Restabfallbehälter 120 Liter	 2,32 €
(Teilzeittarif)

2.	 Zusätzliche monatliche Gebühr pro 
Restabfallbehälter mit Automatik-
Schwerkraftschloss (mit 2 Schlüsseln)

Restabfallbehälter 120 Liter	 1,10 €
Restabfallbehälter 240 Liter	 1,10 €
Restabfallbehälter 1.100 Liter	 2,48 €

zusätzlicher Schlüssel/
Ersatzschlüssel	 7,74 €

3.	 Behälterleerungsgebühr

Restabfallsack 80 Liter	 4,05 €
Restabfallbehälter 120 Liter	 6,08 €
Restabfallbehälter 240 Liter	 12,16 €
Restabfallbehälter 1.100 Liter	 55,73 €

Restabfallsack zusätzlich
zum Restabfallbehälter       je	 5,00 €

4.	 Mindestleerungen (MindL) pro Jahr

Restabfallbehälter 120 Liter	 8 MindL
Restabfallbehälter 240 Liter	 8 MindL
Restabfallbehälter 1.100 Liter	 6 MindL

Restabfallbehälter 120 Liter	 6 MindL
(1-Person-Grundstück)

Restabfallbehälter 120 Liter	 4 MindL
(Teilzeittarif)



Das kostet die Bioabfallentsorgung:

1.	 Vorhaltegebühr pro Monat

Bioabfallbehälter 120 Liter
mit Standarddeckel	 0,60 €
mit Filterdeckel	 0,90 €

Bioabfallbehälter 240 Liter
mit Standarddeckel	 1,20 €
mit Filterdeckel	 1,60 €

2.	 Behälterleerungsgebühr

Bioabfallbehälter 120 Liter	 2,50 €
Bioabfallbehälter 240 Liter	 5,00 €

Bei Falschbefüllung und nicht erfolgter 
Nachsortierung wird die Behälterleerungs- 
gebühr für Restabfall berechnet.

3.	 Reduzierung der Mindestleerungen (MindL) 
für Restabfallbehälter bei Stellung Biotonne
Restabfallbehälter 120 Liter	 6 MindL
Restabfallbehälter 240 Liter	 6 MindL
Restabfallbehälter 1.100 Liter	 4 MindL

Restabfallbehälter 120 Liter	 4 MindL
(1-Person-Grundstück)

Die genauen Regelungen zur Reduzierung der 
Mindestleerungen entnehmen Sie bitte § 6 
Abs. 4 der Abfallgebührensatzung.

Für Biotonnen sind keine Mindestleerungen 
vorgesehen

Regelung für alle Abfallbehälter:

1.	 Behälterersatzgebühr  
bei schuldhaft verursachtem Schaden
Abfallbehälter 120 Liter	 67,53 €
Abfallbehälter 240 Liter	 81,27 €
Abfallbehälter 1.100 Liter	 318,93 €



Diese Informationen benötigen wir:

Bei Anmeldungen und Abmeldungen der Abfall
entsorgung oder bei einem Eigentümerwechsel 
reichen Sie bitte folgende Angaben mit ein:

•	 Angaben zum Grundstück  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl  
und Ort) und vollständige Anschrift des 
Grundstückseigentümers

•	 Unterschrift  
des Grundstückseigentümers

•	 Zeitpunkt der An- bzw. Abmeldung bzw. des 
Eigentümerwechsels

•	 bei Anmeldung: 
Größe und Anzahl der gewünschten 
Abfallbehälter (möglichst 14 Tage vor Bezug 
des Wohnraumes bzw. Aufnahme der 
gewerblichen Tätigkeit)

•	 bei Anmeldung/Eigentümerwechsel:
Eigentumsnachweis  
(z. B. Kopie des Grundbuchauszuges oder des 
Kaufvertrages)

•	 bei Abmeldung/Eigentümerwechsel:
Kassenzeichen und Behälternummer(n) 
(siehe Gebührenbescheid)

•	 bei Gewerbetreibenden: 
Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. -abmel-
dung

Eine Papiertonne gleich dazu? 

Mit Ihrer Mülltonnenanmeldung können Sie gleich 
eine Papiertonne (240  l oder 1.100  l) dazubestel-
len. Dafür fallen keine zusätzlichen Gebühren an. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, Altpapier zu 
den zentralen Sammelbehältern zu bringen. An 
den Kleinannahmestellen des Landkreises können 
auch größere Kartons abgegeben werden.



Ihre Ansprechpartner beim Landkreis:

Gebührenbescheide; Änderungsdienst:

•	 Herr Rehse	 03876 713-668
zuständig für:
Stadt Perleberg
Amt Lenzen-Elbtalaue
Gemeinde Gumtow
Gemeinde Karstädt

•	 Frau Stahl	 03876 713-669
zuständig für:
Stadt Pritzwalk
Amt Meyenburg
Amt Putlitz/Berge

•	 Frau Giese	 03876 713-672
zuständig für:
Stadt Wittenberge
Amt Bad Wilsnack/Weisen
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) 
Gemeinde Plattenburg

Anträge und Informationen, die Ihre Gebühren be-
treffen (z. B. An- und Abmeldung von Mülltonnen, 
Bekanntgabe eines Eigentümerwechsels, Ände-
rung der Mindestleerungen), reichen Sie schrift-
lich und unterschrieben bei uns ein. 

In Ausnahmefällen werden auch E-Mails akzeptiert.  
Aber auch hier benötigen wir Ihre Unterschrift. 
Bitte scannen oder fotografieren Sie daher Ihren 
unterschriebenen Antrag und reichen Sie den Scan 
bzw. das Foto mit ein. 

Information zur Abrechnung der Leerungen:

Jede Mülltonne ist mit einem Transponder („Chip“) 
ausgestattet. Dieser wird zur Erfassung ausge-
lesen, wenn die Tonne am Entsorgungsfahrzeug 
geleert wird. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt 
leerungsgenau,  zu beachten ist hier nur die Anzahl 
der Mindestleerungen (= Pflichtleerungen). 
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So erreichen Sie uns:

Landkreis Prignitz 
Sachbereich Kreisentwicklung, ÖPNV
und Abfallwirtschaft

Sitz
Bergstraße 1, 19348 Perleberg

Postanschrift
Berliner Straße 49, 19348 Perleberg

Fax
03876 713-659

E-Mail
abfallwirtschaft@lkprignitz.de

Internet
www.landkreis-prignitz.de

Sprechzeiten
Montag	 13:00 – 15:00 Uhr

Dienstag	 09:00 – 12:00 Uhr
	 13:00 – 17:30 Uhr

Donnerstag	 09:00 – 12:00 Uhr
	 13:00 – 15:30 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten vereinbaren Sie bitte 
vorher telefonisch einen Termin.


